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Folie: 1 29.06.2021 

Veränderter Beschlussvorschlag  

Beschlussvorschlag 1   

1. Das Ganztagsgymnasium Peter-Paul-Rubens-Gymna-

sium, Rosterstraße 143, 57074 Siegen, nimmt am 

Anmeldeverfahren des Schuljahres 2022/2023 nicht 

mehr teil.  
 



Folie: 2 29.06.2021 

Veränderter Beschlussvorschlag  

Prüfauftrag zu Ziff. 1   

Die Verwaltung wird beauftragt, bis zur Entscheidung 

im Rat zu prüfen, inwiefern sich die beabsichtigte 

Vierzügigkeit des Gymnasiums Am Löhrtor im 

eigenen Schulgebäude (Oranienstraße 27, 57072 

Siegen) – genehmigungsfähig durch die Schulaufsicht 

– verwirklichen lässt.  



Folie: 3 29.06.2021 

Veränderter Beschlussvorschlag  

Möglicher Beschlussvorschlag aus dem Prüfauftrag 

zu Ziff. 1   

a. Sollte dies der Fall sein, wird dem Rat der Universitäts-

stadt Siegen vorgeschlagen, das Peter-Paul-Rubens-

Gymnasium ab dem Schuljahr 2022/2023 (01.08.2022) 

sukzessive aufzulösen.  
 

 



Folie: 4 29.06.2021 

Veränderter Beschlussvorschlag  

b. Sofern sich die beabsichtigte Vierzügigkeit des 

Gymnasiums Am Löhrtor nicht im eigenen 

Schulgebäude (Oranienstraße 27, 57072 Siegen) 

verwirklichen lässt, wird dem Rat der Universitätsstadt 

Siegen vorgeschlagen, das Peter-Paul-Rubens-

Gymnasium zum Schuljahresende 2021/2022 

(31.07.2022) zu schließen und ab dem 01.08.2022 

übergangsweise als Teilstandort des Gymnasiums Am 

Löhrtor zu führen.   
 

 

Möglicher Beschlussvorschlag aus dem Prüfauftrag 

zu Ziff. 1   



Folie: 5 29.06.2021 

Veränderter Beschlussvorschlag  

Beschlussvorschlag 2 – unverändert    

2. Für die Gymnasien wird gemäß § 46 Abs. 6 

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Schulgesetz NRW – SchulG) festgelegt, dass 

Schülerinnen und Schülern, die in ihrer Gemeinde eine 

Schule der gewählten Schulform Gymnasium im Sinne 

des § 10 SchulG besuchen können, die Aufnahme 

verweigert wird, wenn die Zahl der Anmeldungen die 

Aufnahmekapazität der Schule übersteigt.  



Folie: 6 29.06.2021 

Veränderter Beschlussvorschlag  

Beschlussvorschlag 3 

3. Die Zügigkeit der dann drei städtischen Gymnasien wird 

ab dem Schuljahr 2022/2023 auf insgesamt 10 Züge 

festgelegt.  



Folie: 7 29.06.2021 

Veränderter Beschlussvorschlag  

Prüfauftrag zu Ziff. 3 

Die Verwaltung wird beauftragt, bis zur Entscheidung im 

Rat zu prüfen, inwiefern sich eine durch die Schulaufsicht 

genehmigungsfähige Dreizügigkeit im Übergang im 

Bestandsgebäude des Gymnasiums Auf der Morgenröthe 

verwirklichen lässt.  



Folie: 8 29.06.2021 

Veränderter Beschlussvorschlag  

Möglicher Beschlussvorschlag aus dem Prüfauftrag 

zu Ziff. 3  

a. Sollte dies nicht möglich sein, wird dem Rat der Uni-

versitätsstadt Siegen vorgeschlagen, je 4 Züge für das 

Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium und das Gymnasium 

Am Löhrtor sowie 2 Züge für das Gymnasium Auf der 

Morgenröthe festzulegen.  



Folie: 9 29.06.2021 

Veränderter Beschlussvorschlag  

Möglicher Beschlussvorschlag aus dem Prüfauftrag 

zu Ziff. 3  

b. Sofern sich eine Dreizügigkeit des Gymnasiums Auf der 

Morgenröthe im Übergang im Bestandsgebäude 

verwirklichen lässt, wird dem Rat der Universitätsstadt 

Siegen die nachstehende Verteilung der Zügigkeit 

vorgeschlagen.  

 

Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium  3 Züge  
Gymnasium Am Löhrtor  4 Züge  
Gymnasium Auf der Morgenröthe  3 Züge  




